
 

Besondere Teilnahmebedingungen für Firmengemeinschaftsausstellungen des 
Landes Hessen  

bei der 
 

CMEF Spring 2012 
 

16. April 2012 – 19. April 2012 

Shenzhen, China 

 
Durchführungsgesellschaft Messe Frankfurt Exhibiton GmbH  

 Tel: +49 (0)69 7575 6873  Fax: +49 (0)69 7575 96873
 Kontakt: Herr Erol Altunay 

Email: erol.altunay@messefrankfurt.com 
www.messefrankfurt.com  
 

 
Veranstalter HA Hessen Agentur GmbH 
 Abraham-Lincoln-Straße 38 - 42, 65189 Wiesbaden 
 Kontakt: Herr Jürgen Schneider 
 Tel: +49 (0)611.774-8213   Fax: - 58213 
 Email: juergen.schneider@hessen-agentur.de  
 www.hessen-agentur.de 
 
 

im Auftrag des  Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und  
Landesentwicklung 
Kaiser-Friedrich-Ring 75, 65185 Wiesbaden  
Kontakt: Herr Gilbert Blumenstiel 
Tel: +49 (0)611.815-2283 Fax: - 2229 
Email: gilbert.blumenstiel@hmwvl.hessen.de 
www.wirtschaft.hessen.de 

 
 
in Zusammenarbeit mit der  Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und   
  Handelskammern 
          c/o IHK Gießen-Friedberg 
  Kontakt: Herr Robert Malzacher 
        Tel.:+49 (0)641 7954-3500           Fax: -53500 
  Email: malzacher@giessen-friedberg.ihk.de   

 www.giessen-friedberg.de 
 
 
 

1. ANMELDESCHLUSS:  12.01.2012 
 
2. BETEILIGUNGSFORMEN: 

Den Unternehmen steht die folgende Beteiligungsform zur Verfügung: 
 

 Komplettpaket: Hallenfläche inkl. Standbau (Mindestfläche: 9m²) 
 

2.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN: 
 Planung, Organisation und Durchführung der Messebeteiligung sowie Betreuung der 

beteiligten Unternehmen vor und während der Messe 
 Einheitliches Standdesign 
 Informationszentrum mit allgemeinem Dolmetscherdienst, Telefon, Telefax, PC mit 

Internetanschluss (soweit technisch realisierbar) und Kopiergerät 

mailto:erol.altunay@messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.com/
mailto:juergen.schneider@hessen-agentur.de
http://www.hessen-agentur.de/
mailto:gilbert.blumenstiel@hmwvl.hessen.de


 

2.2 FIRMENSPEZIFISCHE LEISTUNGEN: 
Sämtliche Materialien und Einrichtungen stehen dem Aussteller für die Dauer der Veranstaltung 
mietweise zur Verfügung und dürfen nicht beschädigt werden. Beschädigte Bauteile werden zu 
Lasten des Ausstellers repariert oder neu beschafft. 
 
Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des 
Beteiligungsbeitrages.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Veranstalter der Gemeinschaftsbeteiligung für 
den baulichen Zustand der angemieteten Hallenflächen und des Standbaumaterials nicht 
verantwortlich ist.  
 
Mit dem Beteiligungsbeitrag sind die folgenden Leistungen abgegolten: 

 
2.2.1 Komplettpaket 
  Standfläche in der Halle 

 Trennwände (Rück- und Seitenwände) in Systembauweise 
 Teppichboden innerhalb der Standfläche 
 Einheitliche Standbeschriftung (Name des Hauptausstellers in lateinischer Schrift) 
 Möblierung: 1 Tisch, 3 Stühle, 1 Podest, 1 Papierkorb 
 Allgemeine Ausleuchtung des Standes  
 1 Steckdose pro Stand – max. mit 2 KW belastbar, inkl. Stromverbrauch ohne 

Verteilung/Schalttafel  
 Reinigung des Teppichbodens (die Reinigung der Exponate obliegt dem Aussteller) 
 Grundeintrag in den offiziellen Katalog der Messeleitung (für fehlerhafte Eintragungen wird 

keine Haftung übernommen) 
 

3. BETEILIGUNGSBEITRAG 
Der Beteiligungsbeitrag wird bei Verzicht auf einzelne Leistungen nicht reduziert. 
 
Der Beteiligungsbeitrag pro m² Komplettpaket (Hallefläche inkl. Standbau, Mindestfläche 9m²) 
beträgt bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz des letzten Bilanzjahres:  
bis 75 Mio. EURO 235 EURO 
über 75 Mio. EURO 330 EURO 
 

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Verpflichtung zur Zahlung von 20% des Beteiligungsbeitrages – basierend auf der 
gewünschten Fläche – entsteht mit der schriftlichen Anmeldung. Dieser Betrag wird mit Erhalt 
einer entsprechenden Anzahlungsrechnung fällig. Der in der Anzahlungsrechung ausgewiesene 
Betrag ist unter Angabe der Veranstaltung auf das in der Anzahlungsrechung angegebene Konto 
zu überweisen. Bei Zulassung entsteht die Verpflichtung zur Zahlung des Restbetrages. Dieser ist 
sofort nach Erhalt der Endrechung fällig. Der in der Endrechung ausgewiesene Betrag ist unter 
Angabe der Veranstaltung auf das in der Endrechung angegebene Konto zu überweisen.  
 

5. HINWEISE 
Personenbezogene Daten werden von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH und gegebenenfalls 
von den mit ihr verbundenen Service-Partnern unter Beachtung der Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes sowie weiterer einschlägiger Datenschutzvorschriften zur Betreuung 
und Information der Aussteller und Interessenten, sowie zur Abwicklung der angebotenen 
Dienstleistungen erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
Anmeldungen werden nach dem Datum des Eingangs der Anmeldung bearbeitet. 
 
Bitte beachten Sie auch die "Allgemeinen Teilnahmebedingungen", die  zusammen mit diesen 
„Besonderen Teilnahmebedingungen“ Bestandteil des Teilnahmevertrages sind.   

Frankfurt am Main, September 2011 


	Landesentwicklung

